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N 275. Halle, Donnerstag den 23. November

Deutſchland.
Halle d. 22. November. Prorector und Senat der Frie-

drichs- Univerſität haben mit uüberwiegender Majorität beſchloſſen,
folgende Erklärung zu veroffentlichen:

Die Kriſis aus welcher ſich unſer preußiſches Vaterland ſeit Mo
naten vergeblich herauszuarbeiten ſucht, iſt jetzt auf einen Punkt gedrängt,
wo es ſich entſcheiden muß, ob es noch eine preußiſche Monarchie geben
oder Preußen und mit ihm Deutſchland in den Abgrund der Revolution
ſtürzen und der ſcheußlichſten Anarchie zur Beute werden ſoll. Nicht mehr
wird auf conſtitutionellem Wege zwiſchen den verantwortlichen Dienern
der Krone und der Volksvertretung gekämpft,
ſelbſt, obgleich ſie nach jedem conſtitutionellen Prinzip für unverletzlich
und unverantwortlich gilt, wird von einem Theil der Volksvertretung das
Volk zum Kampf aufgerufen, indem er es zur Verweigerung der Steuer-
zahlung d. h. zum Umſtoß aller ſtaatlichen Ordnung veranlaßt

Die Friedrichsuniverſität zu Halle hatte ſchon unmittelbar nach
den März-0 en ſich gedrungen gefühlt, der Krone die Verſiche-
rung ihrer unverbrüchlichen Treue und Anhänglichkeit darzubringen und
die Erklärung abgegeben, „daß ſie mit Hab und Gut, mit Leib und
Leben bei dem Könige ſtehen und nicht wanken wolle, wie ſchlimme
Tage auch die Zukunft in ihrem Schooße berge.“ Jm gegenwärtigen
verhängnißvollen Augenblick, wo von beiden Theilen an das Land ap-
pellirt wird und ſo viele Corporationen bereits dieſer Appellation ent
ſprochen haben darf auch die Univerſität nicht ſäumen ein Zeugniß
ihrer Geſinnung abzulegen, wie ſehr ihr auch ſonſt der Ernſt ihres
wiſſenſchaftlichen Berufes politiſche Betheiligung widerräth. Sie er
klärt darum vor ihren Mitbürgern:

1. daß nach ihrer Ueberzeugung der Krone das Recht zuſtehe die
Nationalverſammlung zu verlegen und für ſo lange, als zur Ausfüh-
rung der Verlegung nöthig iſt, zu vertagen. Denn während dieſe
Befugniß ihr durch keine geſetzliche Beſtimmung entzogen iſt, wirdihre Soroueſegnng durch einen allgemeinen conſtitutionellen Brauch

gerechtfertigt; wie von der Krone die Wahl des Orts und
der Zeit für die Nationalverſammlung ausgegangen war ſo mußte ſie
auch einſeitig zur Abänderung dieſer Beſtimmung befugt ſein, da die Ver-
einbarung ſich offenbar nur auf die Entwerfung der Verfaſſungsurkunde,
nicht aber auf Wahl von Zeit und Ort bezieht. Die Möglichkeit des Miß
brauchs dieſer Befugniß beweiſt Nichts gegen ihr Daſein,

2. Geſetzt aber auch daß das Recht der Krone, die Nationalverſamm
lung zu verlegen und zu vertagen, nicht ganz klar und entſchieden wäre, ſo
iſt doch das entſchieden, daß wenn ſie ſich in der Erfüllung einer Regierungs
pflicht dieſes Rechts bediente, ſie in der ehrlichen Meinung gehandelt hat,
dadurch in kein fremdes Rechtsgebiet hinüber zu ſtreifen. Die heilige und unauf
ſchiebbare Pflicht, zur Verlegung und Vertagung zu ſchreiten, hatte ſie
aber im Jntereſſe von Preußen und Deutſchland, nachdem einmal durch
cine Reihe gräuelhafter Auftritte die Sicherheit und Freiheit der Na
tionalverſammlung gefährdet war, die Mehrheit derſelben aber zu

ſondern gegen die Krone

keinerlei Maßregeln ſich beſtimmen ließ, um die Unabhangigkeit ihrer
Mitglieder zu ſchützen. Als von der in Frankfurt beſiegten Umſturz
Partei Berlin zum Schauplatz ihrer Thaätigkeit gewählt, durch die
empörenden Vorfalle des 31. Oktober die allgemeinſte Jndignation er
regt, ſeit Monaten aber bis auf die jüngſte Zett herab Abhulfe in
einer Menge von Adreſſen erbeten und in vielen ausdrucklich die Ver
legung der Verſammlung verlangt, endlich die Regierung auch von der
deutſchen Centralgewalt im Intereſſe der öffentlichen Ruhe Deutſch
lands an ihre Pflicht gemahnt wurde, die Anarchie in der Hauptſtadt
zu überwältigen und die Ruhe im Lande herzuſtellen durfte die Re
gierung unmöglich länger ſich der Erfullung dieſer Pflicht entziehen,
wie groß auch die augenſcheinlich damit verbundene Gefahr ſein mochte.

3. Die Manner, welche in dieſer Stunde der Gefahr die Krone nicht
verlaſſen, ſondern die ganze Verantwortlichkeit fur die zur Wiederhere
ſtellung der Ruhe und Ordnung nöthig gewordenen Schritte ubernom
men haben, wahrend ſie das ſchoönere und erfreulichere Geſchaft, volks
thümliche Einrichtungen der Freiheit zu ſchaffen, Andern überlaſſen
müſſen, verdienen, wie beſtritten auch ſonſt ihr Beruf für dieſen
Poſten ſein mag, fur dieſen Akt des Muths und der uneigennutzigen
Aufopferung die Hochachtung des Landes. Hatte aber auch die Krone,
der das Recht ihre Miniſter zu wahlen entſchieden zuſteht, in der Wahl
einen Fehlgriff gethan, ſo iſt ſie jedenfalls dadurch entſchuldigt, daß
ihr die N.V. ſelbſt mit ihren kleinen und ſchwankenden Majoritaten
keinerlei Miniſterium darbot, welches mit einiger Sicherheit auf eine blei
bende Majorität rechnen konnte.

4. Die Steuerverweigerung von einer zu Beſchlüſſen unfähigen Frak
tion der Nationalverſammlung mit Vernachläſſigung aller legalen Formen
ausgeſprochen, und ſchon deshalb ungiltig, weil ſelbſt eine vollzählige Na
tionalverſammlung bereits bewilligte Steuern zu verweigern nicht berech
tigt wäre, iſt eine traurige Verirrung, welche von dem geſunden Sinne
und dem Patriotismus des Volks entſchieden verſchmäht werden wird.

5. Endlich darf die Krone aus dem unſeligen Conflict nicht gebeugt
und gebrochen hervorgehen wenn ſie mit Erfolg die Regierung des Lan
des führen ſoll. Gegen jeden erfolgreichen Verſuch der Reaction aber iſt
das Land durch die Gewiſſenhaftigkeit und die feierlichſten Verheißungen
des Königs, durch die Ehrenhaftigkeit des präſumtiven Thronfolgers und
vor allem durch den entſchiedenen Willen des Volkes ſeine Freiheit aufrecht
zu halten geſchützt, gegen den auf die Länge keinerlei tyranniſches Regi
ment beſtehen könnte.

Halle, den 21. Novewber 1848.
Der Prorector der Königl. vereinten Friedrichs Univerſität

(gez.) Dr. Meier.
Giebichenſtein, d. 20. November. Jn der heutigen

Verſammlung des conſtitutionellen Vereins des Saalkreiſes wurde
folgende Adreſſe angenommen und von den anweſenden 55 Mit
gliedern unterſchrieben abgeſandt:

Majeſtät! Jn einer von Cönnern aus unterm 15. d. M. erlaſſenen
Adreſſe (Nr. 271 d. Ztg.) haben mehr als 100 Einſaſſen des Saalkreiſes, dem



auch wir angehören, die Gefühle und Anſichten ausgeſprochen, welche
die Bewohner unſeres Kreiſes gegen Ew. Majeſtät und Jhr Königliches
Haus erfüllen. Wir alle erkennen in jener Adreſſe den Auedruck auch
unſerer Empfindungen und freuen uns von ganzem Herzen, daß die un
ſeligen Conflikte zwiſchen Ew. Majeſtät Regierung und unſeren Vertretern in einer zufriedenſtellenden Art und Weiſe geſchlichtet ſind durch

den Beſchluß der deutſchen National Verſammlung nach welchem der
ſelbe in Uebereinſtimmung mit den von dem Reichsminiſterium beſchloſſe
nen Maßregeln es für nöthig erachtet: 1) Ew. Majeſtät Regierung da
hin zu beſtimmen, daß ſie die angeordnete Verlegung der National-
Verſammlung nach Brandenb urg aufhebe, ſobald ſolche Maßregeln
getroffen ſind, welche ausreichend erſcheinen um die Würde und Frei-
heit ihrer Berathungen in Berlin ſicher zu ſtellen 2) daß die preußi
ſche Krone ſich alsbald mit einem Miniſterium umgebe, welches das
Vertrauen des Landes beſitzt und die Beſorgniſſe vor reactionären Be
ſtrebungen
meint iſt; denn wir erkennen in dieſer Erklärung der deutſchen Cen-
tralgewalt eine für Fürſt und Volksvertreter gleich verbindliche Ent-
ſcheidung. Ew. Majeſtät bitten wir hiernach, durch ſchleunige Aus
führung der Beſchlüſſe der Centralgewalt dem jetzigen unſichern Zuſtande
der Dinge ein Ende zu machen. Allerhöchſtdieſelben werden hierdurch
aufs Neue den Beweis liefern, wie ernſt und feſt Sie entſchloſſen ſind,
in Unterordnung unter die Centralgewalt allen Fürſten Deutſchlands hoch-
herzig voranzugehen. Mit unbegränzter Hochachtung und unwandelbarer
Treue Ew. K. Majeſtät unterthänig treugehorſame Einwohner des Saal-
kreiſes- Giebichenſtein, den 20. November 1848.

Potsdam, d. 19. Novbr. Se. Hoheit der Herzog
von Braunſchweig ſind heute, von Braunſchweig kommend,
hier eingetroffen und im Königlichen Schloſſe abgetreten.

Berlin, d. 22. Novbr. Das Staats Miniſterium hat
den Regierungs-Praſidenten Freiherrn von Schleinitz zu Lieg-
nitz mit der interimiſtiſchen Verwaltung des Ober-Praäſidiums
der Provinz Schleſien beauftragt.

Auf Grund des H. 4. des von dem Kgl. Staats Miniſterium unter
dem 12. d. Mts. genehmigten Erlaſſes Sr. Excellenz des kommandi-
renden Generals in den Marken, Herrn von Wrangel, von demſelben
Tage betreffend die Maßnahmen unter welchen der Belagerungs-
zuſtand Berlins zur Ausführung gebracht werden ſoll unterſage ich
hiermit in Folge einer mir dieſerhalb zugegangenen Requiſition des
Generals v. Wrangel vom 17. d. M. und geſtutzt auf eine mir heut
dieſerhalb zugekommene Miniſterial- Verfügung vom geſtrigen Tage
unbedingt den Verkauf aller politiſchen Druckſchriften auf oöffentlichen
Straßen und Platzen. Dieſem Verbote ſind auch die auf Grund der
Verordnung des Polizei- Präſidiums vom 28. v. W. (IJntelligenzBlatt
Nr. 259. und 260.) zum Handel mit Druckſchriften auf öffentlichen
Straßen und Plätzen legitimirten Perſonen unterworfen, indem die
ihnen ertheilte desfällige Erlaubniß in Gemaßheit des Vorbehalts im
8. 2. jener Verordnung bis auf Weiteres ſuspendirt bleibt. Uebertre-
tungen dieſes Verbots werden nach 176. und 177. der GewerbeOrd-
nung vom 17. Januar 1845 beſtraft. Außerdem haben die Contrave-
nienten ihre ſofortige Verhaftung zu gewartigen. Berlin, den 20. No
vember 1548. Der Königliche Polizei Praſident. v. Hinckeldeſy-

Die Deutſche Reform beginnt ihre Nummer vom 21.
November mit folgendem leitenden Artikel

Berlin, d. 20. Nov. Unſere Hoffnungen, daß eine
Transaktion zu Stande komme, ſcheinen in Erfüllung zu gehen,
und wir verkünden die erſten Zeichen davon mit Freude. Was
geſtern noch ein frommer Wunſch war, fängt heute an ſich zu
verwirklichen: die Mehrheit der National Verſammlung fuühlt,
in welchen Abgrund ſie das Land zu ſturzen im Begriffe war,
und manche Hand bewegt ſich ſchon, um den Schleier über das
eigne Thun zu werfen. Viele erwachen aus dem Rauſch ihrer
Aufregung, ſie denken nuchtern an das Eine, was dem Volke
Noth thut, und ihr Gewiſſen ſagt ihnen, wie weit ſie durch
Leidenſchaft vom rechten Wege verſchlagen waren. Man giebt
zu, daß die Verſammlung in Berlin unfrei war, daß ſie terro
riſirt wurde, daß ſie ſich zum Theil auf Klubs ſtutzte, was
jede Regierung unmöglich macht. Man iſt bereit, ihr vollen
Schutz zu gewahren, keinen Antrag auf Entfernung des Mili-
tairs zu ſtellen, und jede Maßregel zu treffen, um neue Emeu-
ten zu verhindern. Wir freuen uns dieſer erwachenden Erkennt-

und Beeinträchtigung der Volksfreiheiten zu beſeitigen ge

niß und Erweichung der Gemüther weilrſie beweiſt, daß der
Kern der Menſchen beſſer iſt, als ihr Thun. Zwar wirkt bei
Vielen das Gefühl der erlittenen Niederlage, der mißlungenen
Republik, zu dieſer Sinnesänderung, aber was kummern uns
die Motive? Wir halten uns an den Erfolg. Ein großer Theil
der fortberathenden Mehrheit iſt bereit, am 27. d. M. ſich zu
verſammeln und Mancher, der noch zoögert, wird ſich zu guter
letzt noch willig finden laſſen. Jedenfalls wird ſie eine weſent
lich andere Phyſiognomie tragen manch Einer, der im Schlepp-
tau der Linken fuhr, wird ſich nicht mehr von ihr gebrauchen
laſſen, und ſeinen Auftrag eine konſtitutionelle Verfaſſung zu
vereinbaren, etwas buchſtablicher nehmen. Die extreme Partei
wird vielleicht ſtark zuſammenſchmelzen, ſehr iſolirt ſtehen und
keine Macht mehr ſein. Sie braucht nicht erſt auszuſcheiden,
um ungefaährlich zu werden.

Andrerſeits iſt der Koönig, woran wir niemals zweifelten,
feſt entſchloſſen, die Gefahren des militairiſchen Despotismus
nicht über das Land hereinbrechen zu laſſen und die errungenen
Freiheiten nicht zu ſchmalern er kennt ſein Volk und weiß, daß
es dieſe Schmaälerung nicht ertragen wurde. Wir hoffen, daß
hinter der harten Politik der letzten Tage, deren Mittel faſt ſo
gefährlich waren, als die Krankheit, die ſie heilen ſollten, daß
hinter dieſer Politik ein redlicher Wille und eine zweifelloſe Ge
ſinnung ſteht, mit der der König ſich den großten und beſten
Theil des Volks von Neuem innig befreunden wird. Die Krone
iſt neu geſtärkt und ruht zur Freude aller Derer, die den kon-
ſtitutionellen Staat wollen, feſt auf dem Haupt der Hohenzol-
lern zugleich aber, des ſind wir gewiß, wird ſie die volle Kraft,
die ſich im Augenblicke bei ihr ſammelt, ſchonend gebrauchen und
das Gleichgewicht der Gewalten willig wieder herſtellen. Dieſe
Gewißheit wird Balſam in manches wunde Herz gießen, und
das iſt nöthig denn dieſe Zeit war düſter und forderte ſtarken
Glauben.

Was den Ort der Verſammlung anlangt, ſo ſetzen wir
voraus, daß die Krone nicht langer auf Brandenburg beſtehen
wird. Nachdem ſie ihren Zweck erreicht hat, die Verſammlung
vor Terrorismus zu ſchützen, hat es keinen Sinn mehr, ſie nach
Brandenburg zu berufen, wo aller Wahrſcheinlichkeit nach auf
ihren Ruf keine beſchlußfähige Verſammlung erſcheinen würde.
Wenn ſie die Vermittlung wirklich will, ſo muß ſie jetzt, wo
alle Motive zur Verlegung fortfallen, in dieſem Punkte nachgie-
big ſein, und ſie kann dies um ſo mehr, da ſie ſtarker iſt und
durch Willfährigkeit gegen Frankfurt ihr gutes Verhaltniß zu
Deutſchland nur befeſtigen wurde. Geſchahe das nicht, ſo wäre
der Bruch mit der Centralgewalt unheilbar, und Preußen ſtande
ohne Deutſchland, Deutſchland ohne Preußen da. Wir konnten
eine Spaltung des Nordens und Südens, der proteſtantiſchen
und katholiſchen Lande erleben, und nichts vermochte dieſen Riß
wieder auszufullen.

Beſtande die Regierung gleichwohl auf Brandenburg und
wollte die nicht beſchlußfähige Verſammlung ergaänzen, ſo würde
ſie dies weder durch Einberufung der Stellvertreter, die ſich nicht
einſtellen, noch durch Neuwahlen, die nicht vorgenommen wür
den, erreichen. Die Octroyirung waäre dann unvermeidlich und
dadurch ein Widerſtand des Landes provocirt, den auch der Ab-
ſolutismus nicht zu beſeitigen vermochte. Eine Berufung nach
Brandenburg, nur um ſeinen Willen durchzuſetzen, und dann
eine Zurückverlegung nach Berlin waäre ein Spiel, das der Wuür
de beider Theile wenig entſpräche. Alſo noch einmal wir hof-
fen, das die Verſammlung in Berlin wieder zuſammenkommt.

Was die Bildung des neuen Kabinets anlangt, ſo wünſcht
das ganze Land ihre möglichſte Beſchleunigung, damit das Ver
trauen wieder hergeſtellt werde. Aus der Kammer wird dies
neue Kabinet wohl nicht gebildet werden kounnen, man müßte
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denn Grabow ausnehmen, der an dem letzten Konflikte zufällig Einzelnrichter, während die collegialiſch formirten Landgerichte

unbetheiligt iſt. wiederum zu viele Mitglieder zählten. Es habe angemeſſen erBerlin, d. 21. Novbr. Um die verheißene Aufhebung ſchienen, einen Mittelweg durch Beſtellung von Kreisgerichten
des eximirten Gerichtsſtandes und der Patrimonialge- von je 5 Mitgliedern einzuſchlagen und nur an wenigen Orten
richte und die Aufhebung der Obergerichte auszuführen, iſt nach Bedürfniß Einzelnrichter anzuſtellen. Eben ſo ſei man
eine ganz neue Organiſation der Gerichtsbehörden erforderlich. davon zurückgekommen das Sportel-, Hypotheken- und
Das Juſtiz- Miniſterium hat in dieſer Beziehung bereits einen Vormundſchaftsweſen von den Gerichten völlig zu tren
umſtaändlichen Geſetzes-Entwurf zur Vorlegung an die Vertreter nen, weil dadurch die nothwendige Legalitat dieſer Geſchäfts
des Landes ausgearbeitet, von welchem wir hier den nachſte- zweige leicht leiden konne. Es ſolle aber darauf Bedacht ge
henden Auszug liefern. Die ſtandesherrliche, ſtädtiſche und Pa- nommen werden, moglichſte Vereinfachung und Beſchleunigung
trimonialgerichtsbarkeit jeder Art in Eivil und Strafſachen wird des Sportel-, Hypotheken und Vormundſchaftsweſens ein
aufgehoben, eben ſo die Gerichtsbarkeit der katholiſchen Geiſt- zufuühren.
lichkeit. Fortan wird die Gerichtsbarkeit überall nur durch vom Die Ruhe der Stadt iſt auch geſtern und vorgeſtern nicht
Staat beſtellte Richter im Namen des Königs ausgeübt. Die geſtört worden. Die ungünſtige Witterung hat ſich mit den
Aufhebung der Privatgerichtsbarkeit erfolgt ohne Entſchädigung, militairiſchen Maßregeln vereinigt, um die Straßen leer zu
doch fallen mit den betreffenden Vortheilen auch alle mit ſol- halten. Ueberall herrſcht eine ſtille düſtere Stimmung. Auf
chen verbundenen Laſten fort. Die Privatrichter, deren An den Straßen war es am Sonntag Abend ſo leer, wie wir es
ſtellungsUrkunden von der Oberbehörde unbedingt beſtätigt ſind, noch nie erlebt haben. Handel und Gewerbe liegen darnieder,
werden vom Staat übernommen und angemeſſen angeſtellt. da Niemand ſich ein Urtheil über die Zukunft getraut und
Jeder eximirte Gerichtsſtand ſowohl fur Perſonen als Güter deshalb überall nur das Bedürfniß des Augenblicks befriedigt
wird aufgehoben. Jn Zukunft ſteht Jedermann unter dem or wird, für welches es aber vielfach an Geld gebricht. Ein Glück
dentlichen Gericht des betreffenden Ortes. Der Militairgerichts- iſt es, daß noch kein ſtarker Froſt eingetreten iſt, ſo daß die
ſtand bleibt nur noch für Disciplinarſachen beſtehen, in an Erdarbeiter noch immer Beſchaftigung finden. Das Militair
deren Unterſuchungsſachen entſcheidet das competente Ge laßt ſich auf den Straßen und an öffentlichen Orten wenig
richt des Garniſon Ortes. Ein beſonderes Geſetz über Re ſehen, daſſelbe iſt auch nicht wieder zu den Burgern in die
gulirung des Militairgerichtsſtandes wird jedoch noch vorbe Hauſer gelegt worden, ſondern liegt noch immer in den koönig-
halten. Auch die Eheſachen gehen wieder an die Unterge lichen Gebäuden eng eingezwängt, wo es alle Bureaus und
richte über. Die Juſtiz- Verwaltung wird in erſter Jn anderweiten Raume eingenommen hat, ſo daß mehrere Behor
ſtanz durch kollegialiſch eingerichtete Kreis, Land oder Stadt den ihre Geſchäfte haben völlig einſtellen müſſen. Das Schloß
gerichte (unter Mitwirkung von Einzelrichtern), in zweiter gleicht einer Feſtung, daſſelbe iſt der Sitz des Hauptquartiers,
Inſtanz durch Appellationsgerichte, in letzter Jnſtanz durch von allen Seiten befeſtigt und mit Kanonen armirt. Die Bur
das Ober Tribunal zu Berlin ausgeubt. Nebenbei ſollen nach gerſchaft erweiſet ſich gegen die Soldaten ſo freundlich entgegen
Bedürfniß noch Gewerbegerichte feſtgeſtellt werden. Oer Be fommend, daß viele Wirthe ihre frühere Einquartirung noch
zirk eines Kreisgerichts ſoll ungefähr 40,000 bis 70,000 Ein jetzt auf den Wachen mit Lebensmitteln unterſtützen. Jm All-
wohner umfaſſen, das Kreisgericht ſelbſt ſoll aus mindeſtens gemeinen ſcheint die Erbitterung zwiſchen Civil und Militair
5 Richtern beſtehen. Von den bisher beſtehenden 24 Oberge- immer mehr nachzulaſſen, und die Ruhe und Maßigung der
richten werden das zu Poſen, zu Königsberg, zu Greifswald Buürgerſchaft wird gewiß dem Militair die Ueberzeugung ge-
und Ehrenbreitenſtein aufgehoben, die übrigen 19 bleiben be wahren, daß das Streben der Berliner keineswegs nach Anar-
ſtehen und werden Appellationsgerichte. Mit dem Gehei chie gerichtet iſt. Einzelne der vielen entflohenen Familien ſind
men OberTribunal zu Berlin wird der Rheiniſche Reviſions wieder zurückgekehrt, aber die ängſtlich beklommene Stimmung
und Caſſationshof unter dem Namen Ober-Landes-Dribunal iſt noch keineswegs beſeitigt. Die Entwaffnung iſt geſtern und
vereinigt. Die JuſtizCommiſſarien werden nach den bis vorgeſtern hier ganz in derſelben Weiſe wie in den erſten Ta
herigen Beſtimmungen angeſtellt (alſo ohne freie Advocatur) gen fortgeſetzt worden. Man ſagt, daß nach voölliger Beendi
und nehmen den Titel Rechtsanwalt an. Das Notariat gung der Entwaffnung der Belagerungszuſtand wenn nicht auf-
wird von der Advocatur getrennt. Die Befugniſſe der Notare gehoben, doch dahin modificirt werden ſoll, daß nur die Stra
werden erweitert, ſo daß ſie namentlich alle Verträge über ßenpreſſe und die Clubs und Volksverſammlungen bis auf
Jmmobilien aufnehmen können. Alle gerichtlichen Verhand Weiteres nicht geſtattet werden. (Voſſ. Ztg.)
lungen ſind in Zukunft offentlich. Beſchwerden über die Ver Die Veranderungen, welche in Folge des Belagerungszu
fügungen der Gerichte werden nicht mehr beim Miniſterium ſtandes auf unſerem Rechtsboden eingetreten ſind, haben die
oder Obergericht angebracht, ſondern folgen lediglich dem Jn- ernſte Aufmerkſamkeit unſerer Gerichtsbehörden auf ſich gezogen.
ſtanzenzuge. Die dritte Staatsprüfung wird veibehalten Der Jnſtructions, Criminal- und Ober- Appellations- Senat
und iſt erforderlich zur Erlangung einer Richterſtelle beim Appel des Kammergerichts ſind daher am vergangenen Sonnabend
lationsgericht und Ober Tribunal und einer Direktorſtelle bei durch die Kammergerichts- Präſidenten Bonſeri undv. Strampf
den Kreisgerichten. Zu den übrigen Stellen genügt die Refe zuſammenberufen worden, um in dieſer Beziehung Berathun
rendariats Prüfung. Rechts Anwalte müſſen die Qualifikation gen zu pflegen. Dieſe Berathungen haben ſtattgehabt, ſind
der Mitglieder des Gerichts haben, bei denen ſie fungiren aber ſehr geheim gehalten worden, ſo daß ſich über das Reſul
wollen. Jn den Motiven, welche dem Geſetzesentwurf beigefügt tat derſelben ganz zuverläſſige Mittheilungen nicht geben laſſen.
worden ſind, wird ausgeführt, daß der Entwurf keineswegs Als Perſonen, welche der ihnen vom Militair zugedachten
das Ziel verfolge, unſere Gerichte lediglich nach dem Muſter Verhaftung ſich vorſichtiger Weiſe zu entziehen gewußt haben,

v

der rheiniſchen Jnſtitutionen einzurichten, vielmehr habe man bezeichnet man außer Arnold Ruge, noch den Buchdrucker
verſucht, das Gute aus unſern frühern Einrichtungen mit dem Fähndrich, den Weinhandler Louis Drucker und den Aſſeſſor
Guten der rheiniſchen Jnſtitutionen zu verſchmelzen, denn auch Wache. Ein vielfach verbreitetes Gerucht, daß der Aſſeſſor
in der gegenwärtigen Organiſation der rheiniſchen Gerichte fan Wache verhaftet oder gar vom Kriegsgericht in contuwaciam
den ſich vielfache Mangel. Namentlich gebe es dort zu viele verurtheilt worden ſei, entbehrt der Begründung.
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Nach einem in der Stadt verbreiteten Gerücht beruhen die
überaus ſtrengen Maßregeln, welche gegenwärtig plotzlich von
der Regierung ergriffen worden ſind, beſonders auf einer Mit-
theilung der Wiener Behoörden, daß in dieſen Tagen in Berlin
eine republikaniſche Schilderhebung beabſichtigt worden ſei. Aus
den Papieren der in Wien erſchoſſenen Kämpfer ſollen ſich An
deutungen für ein ſolches Unternehmen in Berlin ergeben ha-
ben. Namentlich ſoll bei Robert Blum eine Correſpondenz
dieſer Art vorgefunden ſein, welche auch die oſterreichiſche Re
gierung zur Rechtfertigung ihres Schrittes gegen ihn benutzen
will. Ueber das Motiv zur Freilaſſung Frööbels gehen die
eigenthümlichſten Gerüchte deren nähere Beſtätigung man ab-
warten muß; es ſcheint, daß geiſtlicher Einfluß in Wien ſich
lebhaft fur ihn verwendet hat.

An die Stelle des Reichscommiſſars Baſſermann ſind
die Abgeordneten Simſon und Hagermann hier eingetrof-
fen, um die Vermittelung zwiſchen Krone und Nationalverſamm-
lung Seitens der frankfurter Verſammlung zu verſuchen.

Ein geſtern hier verbreitetes Gerücht, daß Potsdam in
Belagerungsſtand erklärt ſei, hat ſich als voöllig ungegründet
erwieſen.

Durch die Einziehung der Landwehr in mehreren Provin-
zen wird die Armee um 60,000 Mann vermehrt. Wie verlau-
tet, wird der ehemalige Kriegsminiſter, Frhr. Roth v. Schrecken
ſtein, den Oberbefehl der in Schleſien und Poſen ſtehenden

Truppen uübernehmen. (Sp. 3.)Nach der „Parlam.-Correſp.“ beſteht die Militairmacht
aus 3 Bataillon des 2. Garde-Reg. z. F. 3 Bat. Alexander
Grenad., 3 Bat. Franz Grenad., 3 Bat. des 12. Jnf., 3
Bat. des 24. Jnf., 2 Bat. des 2. Jnf. 2 Bat. des 9. Jnf.,
1 Bat. des 20. Jnf. und 1 Bat. des 31. Jnf.-Regiments,
dem Garde-Jager Bat. und der 3. Jager-Abtheilung. Dann
2 Schwadronen Cavallerie und etwa 36 Geſchütze, zuſammen
18000 Mann. Dieſe Truppen ſtehen unter dem Commando
des Generals v. Thumen. Sie ſind faſt ſämmtlich in ſolchen
Königlichen Gebauden untergebracht deren Beſitz entſcheidend
für die Behauptung der Stadt iſt. Sie werden ſehr gut ver-
pflegt, wobei ein großer Theil der Berliner Bürger auf das
Bereitwilligſte hülfreiche Hand leiſtet; die Zufuhr an Lebens-
mitteln vom Lande iſt ſehr bedeutend. 25 Schwadronen Garde-
und Linien-Cavallerie mit verhaltnißmaßig ſtarker Artillerie
und mit Jnfanterie-Replis, gegen 6000 Mann, unter dem
Commando des Gen. v. Prittwitz, haben die Stadt von Au-
ßen cernirt. Potsdam iſt mit 3 Bat. Garde, 5 Schwadronen
Garde und Linien-Cavallerie und Batterie beſetzt.

Halberſtadt, d. 18. Novbr. Der Eriminalſenat des
Oberlandesgerichtes hat folgende Bekanntmachung erlaſſen

um falſchen Gerüchten zu begegnen machen wir hierdurch bekannt,
daß die heute verhafteten Beurlaubten der Landwehr auf unſere Recla
mation dem Civilgerichte, als competenten Behörde, überlaſ-
ſen worden ſind. Sie beſinden ſich gegenwärtig in Haſt des Jnquiſitoriats
und haben einſtimmig erklärt, daß ſie im Gefängniſſe bleiben wollen, bis
der unterzeichnete Senat über die Rechtmäßigkeit ihrer Haft nach einge
gangener Denunciation beſchloſſen haben wird. Halberſtadt, d. 18. Novbr.
1848. Der Criminal Senat des Königl. Oberl. Gerichts. Len tze.

Breslau, d. 19. Nov. Die hieſige Handelskammer hat
folgendes Schreiben an den Sicherheitsausſchuß des Magiſtrats
und der Stadtverordneten gerichtet

Ein geehrter Sicherheitsausſchuß des Magiſtrats und der Stadt-
verordneten hat zufolge Bekanntmachung vom geſtrigen Tage den von
der ſogenannten permanenten Commiſſton geſtellten Antrag auf Er-
richtung einer vorlaufigen, durch Vertrauensmanner aus der Provinz zu
verſtärkenden Behoörde, einſtimmig als die öffentliche Sicherheit gefahr-
dend und zum allgemeinen Verderben führend, zurückgewieſen. Als
Organ des hieſigen Handelsſtandes fühlen wir uns gedrungen fur die
ſen Beſchluß unſere vollſte Anerkennung auszuſprechen denn wir ſind

Ripen zu entfernt hat.

von der, feſteſten Ueberzeugung durchdrungen daß die Errichtung der

beabſichtigten Behörde unſere Stadt, ſowie die ganze Provinz in völli
anarchiſche Zuſtande geſtürzt haben wurde. Wir fuühlen uns aber au
glei zu der Verſicherung gedrungen, daß alle von einem geehrten

icherheitsausſchuß ausgehenden, die errungenen Freiheiten ſowie die
geſetzliche Ordnung auf gleiche Weiſe ſichernden Beſchluſſe, in uns die
feſteſte Stütze finden, und das wir gleich allen Wohlgeſinnten aus allen
Kräften dazu beitragen werden, ſie zum allgemeinen Wohle aufrecht zu
halten und zur Vollziehung zu bringen. (Brsl. 3.)

Eine Extrabeilage der Bresl. Ztg. enthält Folgendes:
Breslau, d. 19. November, Abends 7 Uhr. Der General-
marſch wirbelt durch die Straßen. Die Hoörner und Trommeln
rufen die Einwohnerſchaft unter die Waffen. Alles rennt durch
einander; die Bewegung auf den Straßen nimmt einen ſtür-
miſchen Charakter an und wird durch das tiefe abendliche Dun-
kel noch erhoht. Urſache und Zuſammenhang dieſer Bewe
gung iſt uns in dieſem Augenblicke noch nicht genau bekannt.
Die Nachrichten widerſprechen ſich, und wir wollen abwarten,
bis uns zuverlaſſige Mittheilung wird. Die letzten Nachrichten,
Abends 10 Uhr, ſagen: die Stadt iſt ruhig.

Köln, d. 20. November. Durch die von der National-
Verſammlung ausgeſprochene Steuer Verweigerung iſt eine
wahre Brandfackel auch in die Rhein Provinz geſchleudert.
Die Bauern verweigern faſt ſammtlich jede Steuer-Zahlung,
ſo daß ſchon Steuer Empfänger haben in die Stadte flüchten
müſſen. Auch in unſere Stadtthore wurden heute viele ſteuer-
pflichtige Gegenſtande unverſteuert eingeführt; das auf den
innerhalb der Stadt abgehaltenen Viehmarkt gebrachte Schlacht
vieh ſoll aber nach Beſchluß ſammtlicher Metzger wieder vor
die Thore geführt werden, um, je nachdem der durch die vom
Gemeinderathe nach Berlin geſandte Deputation zu uüberbrin-
gende Beſcheid lautet: verſteuert oder unverſteuert in die Stadt
am nachſten Donnerstag zuruückgefuührt zu werden. Jm Allge-
meinen iſt die Aufregung hier, wie in allen benachbarten Orten

ſehr groß. (Mgdb. Ztg.)Apenrade, d. 17. Novbr. Heute iſt der Hardes-
vogt Ahlmann von Toftland verwundet hierher gebracht
worden. Er iſt geſtern auf einer Dienſtreiſe zwiſchen Toft
land und Ripen von einem daniſchen Offizier nebſt deſſen
Bedienten ohne weitere Veranlaſſung auf der Landſtraße an-
gehalten, und genöthigt worden, abzuſteigen und eine Strecke
Weges nach Ripen zu zu gehen. Der Offizier hat fortwäh-
rend geſucht, den Hardesvogt zu veranlaſſen, ſchneller und
vor ihm her zu gehen, was Letzterer aber ſorglich vermieden
hat, weil er vermuthete, daß der Offizier bösliche Abſichten
hege. Da der Hardesvogt indeß dem Offizier ſtets zur Seite
geblieben und ſich auch nicht hat bewegen laſſen, mit dem
Offizier querfeldein zu gehen, ſo iſt dieſer endlich ein paar
Schritte zurückgetreten, hat eine Piſtole hervorgezogen und
ſelbige auf den Hardesvogt abgedruckt, worauf er ſich nach

Glucklicherweiſe iſt durch den Schuß
nur der rechte Oberarm des Hardesvogts verletzt und ſcheint
die Wunde nicht lebensgefährlich zu ſein.

Darmſtadt, d. 17. Nov. Wir erfahren, daß das Diä
tenverzeichniß, welches Hr. Zitz als Abgeordneter zur Reichs-
verſammlung für den Monat October eingereicht hatte, ihm von
dem Miniſterium mit dem Bemerken zurückgegeben worden iſt,
daß es nicht angewieſen werden könne, weil er in dieſem Mo-
nat nicht in Frankfurt, ſondern auswarts geweſen ſei.

Frankfurt a. M., d. 20. Nov. Der Antrag des
Ausſchuſſes zur Begutachtung der v. Rappard'ſchen Antrage,
die gegenwärtigen preußiſchen Verhaltniſſe betreffend, welcher
in der heutigen 119. Sitzung der deutſchen Reichsverſammlung
in Berathung genommen wurde, lautet: „Die Nationalver-
ſammlung, in Verfolg ihrer Beſchlüſſe vom 14. d. M. und in
Berückſichtigung der inzwiſchen eingetretenen Ereigniſſe, fordert
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die Centralgewalt auf, durch die in Berlin anweſenden Reichs
commiſſaäre hinzuwirken auf Ernennung eines Miniſteriums,
welches das Vertrauen des Landes beſitzt; ſie erklärt den auf
Suspenſation der Steuererhebung gerichteten, offenbar rechts
widrigen, die Staatsgeſellſchaft gefaährdenden Beſchluß der in
Berlin zurückgebliebenen Verſammlung ausdrücklich für null
und nichtig; ſie erklärt endlich, daß ſie die dem preußiſchen
Volke gewährten und verheißenen Rechte und Freiheiten gegen
jeden Verſuch einer Beeintrachtigung ſchützen werde.“ Zur
Theilnahme an der Berathung haben ſich 12 Redner für und
23 gegen dieſen Antrag einſchreiben laſſen. Bis jetzt, 1 Uhr
Nachmittags, ſprachen v. Vincke, Simon v. Trier, Rieſſer
und Nauwerck.

Wien, d. 17. Novbr. Der amtliche Theil der Wiener
Zeitung kommt auf R. Blum in folgender Weiſe zurück

„um der Verbreitung böswilliger Gerüchte, die in Anſehung des Ver
fahrens bei der Verurtheilung des Robert Blum zur Kenntniß der Mili-
tairbehörde gelangt find, zu begegnen, ſindet die letztere im Nachhange zu
ihrer dieſen Gegenſtand betreffenden, in der Wiener Zeitung bereits er
ſchienenen Kundmachung zu erinnern: Robert Blum, aus Leipzig als
einer der thätigſten Beförderer des Octoberaufſtandes bekannt, wurde in
Folge des bereits am 20. Oct. proclamirten Belagerungszuſtandes für Wien
und Umgebungen, nach dem Einrücken d. k. k. Truppen in die Hauptſtadt,
eingezogen und vor das Standrecht geſtellt. Jn der diesfälligen Unter
ſuchung wurde er durch ſein Geſtändniß und beeidete Zeugen überwieſen,
daß er am 23. Oct. in der Aula zu Wien den bewaffneten Aufruhr durch
eine feurige Rede angefacht und als Führer einer Compagnie des Corps
d'Elite mit den Waffen in der Hand an demſelben Theil genommen habe.
Robert Blum wurde demnach in Gemäßheit der beſtehenden Militairge-
ſetze von dem Standrecht mit Einhelligkeit der Stimmen zum Tode durch
den Strang verurtheilt, und dieſes Urtel innerhalb 24 Stunden, vom Zeit-
punkte ſeiner Stellung vor die ſtandrechtliche Commiſſion gerechnet, durch
Pulver und Blei vollzogen.“

Die Operationen gegen Ungarn ſollen darum einen
Aufſchub erlitten haben, weil noch 28 Batterien ausgerüſtet
werden ſollen und die nöthigen Maßregeln zur Verprovianti-
rung der Armee zu ergreifen ſind, indem es ſich vorausſetzen
läßt, daß in Ungarn ſelbſt alle Erhaltungsmittel fehlen wer-
den. Komorn ſoll in einen derartigen Vertheidigungszuſtand
geſetzt worden ſein, daß man an deſſen Einnehmbarkeit zwei
feln will. Eine erneuerte Aufforderung zur Ablieferung
der Waffen ergeht vom Gemeinderath und ermahnt drin-
gend, nicht durch Verheimlichung der Todesſtrafe zu verfallen.

Grätz, d. 15. Nov. Laut der dem Feldzeugmeiſter Gra-
fen Nugent im Laufe der Nacht vom 12. auf den 13. Nov.
von dem Feldmarſchalllieutenant Ritter v. Dahlen und von der
Brigade des Generalmajors Baron Burits zugekommenen Be
richte hat der Feind am 12. Nov. bereits Nedelitz und Cſaka
thurn geräumt, und ſcheint die Jnſel überhaup: verlaſſen zu
wollen den Meldungen nach hat er den Weg nach Letenye
eingeſchlagen. Feldmarſchalllieutenant Dahlen iſt von Warasdin
nach Cſakathurn und die Vorhut des Generalmajors Burits
nach Nedelitz vorgerückt, und es iſt ſonach die ſogenannte Mur-
inſel bereits von drei Brigaden beſetzt. Durch die Buko-
wina, ſowie aus dieſer ſelbſt, ziehen Truppen nach Siebenbür-
gen, um die daſigen Walachen, welche ſich gegen die Magyaren
empört haben, zu unterſtützen. General Wardener aus Czer-
nowitz ſoll ſich dahin begeben und das Commando übernehmen.

TTESS à

Das Recht der Krone zur Verlegung der Ber-
liner Rational-Verſammlung.

Das Frankfurter ReichsParlament, zu welchem das deutſche Volk
in richtiger Schatzung des großen Zweckes, um den es ſich handelte, ſeine
ausgezeichnetſten Geiſter, ſeine ehrenwertheſten Charaktere entſendet
hat, hat ſich mit bedeutender Majorität für die Berechtigung der Krone
zur Verlegung der Berliner Verſammlung entſchieden. Es iſt bei der

egenwartigen Verwirrung der Rechtsbegriffe höchſt w. ſich der
runde dieſer Entſcheidung klar bewußt zu werden. Es ſin d einfach

folgende. Die Krone war es, welche nach freiem Entſchluſſe die Preu
ßiſche National- Verſammlung nach Berlin berufen. Kein Menſch be
ſtreitet und kann beſtreiten, daß ſie das Recht hatte, den Ort der
Zuſammenkunft zu beſtimmen. Sie hatte dies Recht als die executive
und adminiſtrative Macht des Staates. Denn die Beſtimmung des
Ortes, wo die Vertreter des Volkes ſich zu verſammeln haben iſt
einzig und allein von Gründen der außeren Zweckmaßigkeit abhängig,
mithin eine rein adminiſtrative Maßregel. Daraus folgt aber
unabweißlich, daß die Krone auch das Recht hat, einen andern Ort der
Verſammlung zu beſtimmen, d. h. die Verſammlung zu verlegen, ſo
bald Grunde der Zweckmaßigkeit eine ſolche Verlegung fordern. Ja,
ſie hat nicht nur das Recht, ſondern die Pflicht dies zu thun, ſobald
an dem bisherigen Orte der Zuſammenkunft die Verſammlung in Be
ziehung auf die Freiheit ihrer Berathung und die perſonliche Sicherheit
der einzelnen Abgeordneten gefährdet war. Denn als die executive
Weacht des Staates iſt die Krone berechtigt und verpflichtet, jeden Büur
ger ohne Ausnahme in ſeiner Freiheit, in ſeiner perſönlichen Sicherheit,
in allen ſeinen politiſchen und bürgerlichen Rechten zu ſchützen, und
zu dieſem Behufe alle geſetzlichen Mittel anzuwenden. Um wie viel
mehr mußte ſie dieſer Pflicht genügen, wo es ſich darum handelte, die
Vertreter des Volks, die als ſolche die unverletzliche Freiheit und Würde
der ganzen Nation repraſentiren, gegen Verletzungen dieſer Würde und
Freiheit ſicher zu ſtellen! Aber, wendet man ein, die Berliner Ver
ſammlung hat mit der Krone die Verfaſſung zu vereinbaren; ſie
und die Krone ſtehen ſich alſo gleichberechtigt gegenuber, wie zwei Per
ſonen, die einen Vertrag mit einander abſchließen wollen; folglich kann
ſie nicht gegen ihren Willen nach einem andern Orte verlegt werden.
Freilich, wenn ich und Hr. X. aus Cöln in Hannover zuſammengetre-
ten ſind, um einen Vertrag einzugehen, ſo kann ich Hrn. X. nicht zwin
gen, nach Halle zu kommen, um hier den Handel definitiv abzuſchließen.
Allein ich kann dies nur darum nicht, weil ich eben ſo wenig berechtigt
war, für mich allein Hannover als Ort der Zuſammenkunft zu beſtim
men, weil vielmehr Hr. auch dazu ſeine Einwilligung geben mußte.
Hatte ich aus irgend einem Grunde das Recht, den erſten Ort der
Zuſammenkunft zu wahlen ſo würde ich auch das Recht haben, einen
andern Ort zu beſtimmen. Jedenfalls bleibt die Krone auch einer
vereinbarenden National- Verſammlung gegenüber die executive
und adminiſtrative Macht des Staates, und hat folglich immer
das Recht zu jeder adminiſtrativen Maßregel, wie die Pflicht zur Er
greifung aller geſetzlichen Mittel, um Freiheit und perſönliche Sicher
heit der Staatsbürger zu ſchützen. Nimmt man ihr dies Recht, ſo
nimmt man ihr ihre Exiſtenz: das Königthum iſt vernichtet und die
Republik eingeſetzt, wenn die Krone nicht mehr die executive Gewalt
haben ſoll; denn eben darin beſteht ihr Weſen und ihr Begriff. Aber,
ſagt man, hat die Krone das Recht, die National- Verſammlung belie
vig zu vertagen, ſo kann ſie dieſelbe heute nach Brandenburg, morgen
nach Königsberg und übermorgen nach Koöln ſchicken, und auf dieſe
Weiſe das Zuſtandekommen einer Verfaſſung, worauf das Volk ein
Recht hat, völlig unmöglich machen. Allein wenn die Krone ſo ver
fuhre, ſo wäre dies der offenbarſte Mißbrauch ihres Rechts. Nun
kann aber die bloße Möglichkeit, ein Recht zu mißbrauchen, nie-
mals das Recht ſelber aufheben. Wir haben z. B. Alle jetzt das Recht,
Waffen zu tragen. Jch kann dies Recht mißbrauchen und einen Men
ſchen todtſchießen und doch darf mir offenbar blos darum weil ich
möglicher Weiſe mein Recht mißbrauchen kann, daſſelbe nicht ent
zogen werden ſonſt würde es überhaupt kein Recht geben können,
da jedes gemißbraucht werden kann. Erſt nachdem ich mein Recht
wirklich gemißbraucht und einen Menſchen getödtet habe, darf es mir
genommen werden. Eben ſo würde die Krone erſt dann ihr Recht der
Verlegung verlieren, nachdem ſie es gemißbraucht hat: dann wurde
der Widerſtand der Verſammlung, die Proteſtation und Oppoſition des
Volkes vollkommen berechtigt ſein. Bis dahin aber bleibt die Krone
nothwendig in ihrem Rechte. Aber, wendet man namentlich ein,
die Krone hat die Berliner Verſammlung zugleich vertagt und das
Recht der Vertagung kann ihr unmöglich zuſtehen: denn ſonſt würde
ſie auch berechtigt ſein, die Verſammlung anſtatt auf 17 Tage auf 17
Jahre zu vertagen. Allein die Krone hat ja das Recht der Vertagung
auch gar nicht in Anſpruch genommen ſie hat vielmehr die Vertagung

ausdrücklich nur als Mittel der Verlegung ausgeſprochen; ſie hat
dies Mittel nur angewendet weil es unmöglich iſt, eine ſolche Ver
ſammlung ohne Unterbrechung ihrer Geſchäfte von Berlin nach Bran
denburg überzuſiedeln, und weil, nachdem einmal die Verſammlung in
den Zuſtand der Unfreiheit und ünſicherheit verſetzt war, keine weitere
Berathung und Beſchlußnahme derſelben volle Gültigkeit haben konnte.
Jn dieſem Sinne als Mittel zum Zwecke der Verlegung hat auch das
frankfurter Reichs Parlament die Berechtigung der Krone zur Verta-
gung anerkannt.

Damit ſind alle Einwendungen, die man vorgebracht hat, erſchöpft
das Recht der Krone zur Verlegung der Berliner Verſammlung bleibt



ſiegreich ſtehen. Und gewiß wurde dieſe Verlegung auch gar keine Auf Berlin, den 21. November.
ung im Lande, keine Beſorgniß fur die Freiheit und die Rechte des Weizen nach Qualität 58 60

Volks hervorgerufen haben, wenn ſie nicht von dem Miniſterium Roggen loco 27 30
Brandenburg angeordnet worden wäre. Denn es iſt klar, daß es s82pfd pr. Nov. u. Nov. Dec. 278 4 Br. 27fur die Freiheit und die Rechte des Volks abſolut gleichgültig iſt, ob pr Frühjahr 30i7, Br 30 b 4 r. 27 63.
die National Verſammlung in Berlin oder in Brandenburg ihren Sitz Gerſte große loco 26 27 5
hat. Aber in der Ernennung des Miniſteriums Brandenburg glaubte 7 tleine 23 24 5
man das ſichere Anzeichen und den erſten Anfang einer weitgreifenden Hafer loco nach Qualität 16-—17
Reaktion zu erkennen und darum ergriff man die Partei der National- pr. Frühjahr 48pfd. 17 BiVerſammlung gegen die Krone. Wir laſſen es dahingeſtellt, ob jene Rüböl loco 112 b g Br r
Beſorgniß begrundet iſt. Aber wenn ſich auch mit volliger Sicherheit pr. dieſen Monat do
annehmen ließe, daß das Miniſterium Brandenburg reaktionäre Ten Rov./ De do.
denzen hege, ſo wurde daraus auf keine Weiſe folgen, daß der Krone Dec. Jan. do.
das Recht zur rig der Berliner Verſammlung abgeſprochen wer 7 Jan. /Febr do
den mußte. Man hatte vielmehr Seitens des Volks dieſes Recht aus Febr. März do.
drucklich anerkennen, zugleich aber dem Miniſterium Brandenburg mit e März April 112 b u. G
allen geſetzlichen Mitteln des Widerſtandes entgegentreten müſſen. Auf April Mai do n.
dieſen Weg weiſet der Beſchluß des frankfurter Parlaments hin. Be Spiritus loco ohne Faß 15 bz. u. G.
treten wir ihn! Sonſt in der That iſt das Vaterland in r yr. Nov. Dec. 1517, Br., 15 G.

pr. Frühjahr 162/, Br. 162/, bz. u. G.
Fonds und Se -Cours.

erlin, den 21. November. mZf. Brief. Geld. Zf. Brief. Geld. der Saale bei Halle
St. SchuldSch. 31 751 745/, Pomm. Pfndbr. 31 903 90 am 21. November Abends 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 4 Zoll.Sceh Pram, /2 S u. Nm. do. 908 90 am 22. November Morgens 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß Zoll.
Scheine. -915 91 Schlefiſche do. 3 Sa s a r u Waſſerſtand der Elbe bei MagdeburgSchuldverſchr. 3 rant. do. z am 21. November 20 Zoll unter 0.Berliner Stadt Pr. Bk.A.-Sch. 86 85

aCiyt Pfander. snr,, Jrdrched Fremdenlpr. Pfandbr. S rdrchsd'or. 132 131 remdenliſte.Großh. Poſ. do. 4“* 95 And. Goldm. à t ſtdo. do. 3 779, 5 Thlr. 13 12i, Angekommene Fremde vom 21. bis 22. November.
Oſtpr. Pfandbr. 3 87 Disconto 3u/, 4 Jm rer Hr. r Reg. Command. v. Blumenthal.z r. Gutsbeſ. v. Hermsdorf a. Pommern. Hr. Dr. med. Mande-Eiſenbahn Aetien. low a. Berlin. Die Hrru. Kauß. Schmidt a. Magdeburg, Rom
Stamm S. vezrrlests S ſtädt 9 Hamburg, Voigt Lengenau.
Actien. Actien. Stadt Zürich: Hr. Major Pierer a. Altenburg. Die Hrrn. Kaufl.Brl. Anh. Lit. Berl.-Anhalt 4 (83/, G Hirſch a. Berlin, Schuchard a. Magdeburg, Hartmann a. Zeitz,
A. B. 4 78 B. do. Hambg. a 89 6 Berthold a. Leipzig.

r e e o. Potsd.- M. 4 78 G. Goldnen Ring: Die Hrrn. Kaufl. Bornemann a. Magdeburg,
r T v5 Suttiner 3 J u 9 S a. S Hr. Apoth. Amelang a. Berlin. Hr. Jnſp.Mgd Hlbſt. 4 e Wegs c J z. u. G. chulze a. Leipzig.

do. Leipziger 4 Halle Thür. a 82 G. Engliſcher Hof Hr. Grundherr Pinski a. Gabern. Hr. Commiſſ.Halle Thür. 4 49 G. 491 B. Cöln Mind. 41 90 G Rath Neubauer a. Potsdam. Hr. Oberger.- Rath Billſänger a.
Cöln Mind. 3 75 à u. 75 bz. u. B. Rh. v. St. gar. 31 s Stuttgart. Hr. Kaufm Voigt u. Hr. Rentier Steuer a. Magde
do. Aachen 4 n d. 1.Priorität 4* burg. Hr. Gutsbkeſ. Schreiber a. Poſen. Hr. Kaufm. Lutz a.
Bonn 4 do. St. Pr. 4 Stettin.Düſſeld.Elf.! 4 Düſſeld.-Elf. 4 Goldnen Löwen Die Hrrn. Kaufl. Hohnv zog a. Deſſau, Baucourr r 9 67i7, G. n 4 G. a. London Rocket a Berlin. Hr. Fabrik. Steinhauſen a. Dres
de Zweigbha- W. J u. G. den. Hr. Gutsbeſ. Sämann a. Derdelhof.
Oſchl. Lit. A. 31 885 B. G. do. Zwgbhn. a Stadt Hamburg Die Hrrn. Kauft. Bredow a. Bitterfeld, Stein
do. Lit. B. 3188 B. G. do. do. a. Breslau, Geiſenberg a. Nordhauſen, Schönfeld a. Tangermün
CoſelOderb. 4 Oberſchl. 1 D de. Hr Hekon. Kiesling a. Riegersdorf. Hr. Ober-Einf. Kramere e F CoſelOderb. 5 a. Wettin. Hr. Advokat Kloknitz a. Birna.
rarler Steel.-Vohw. 5 Schwarzen Bär: Die Hrrn. Oekon. Blaue, H öx 5 Henze, Löffler u. Reir 3; Brsl. Freib. 4 che a. Zſcherndorf. Hr. Kaufm. Jacqueſſon a. Jülich.

BriegNeiſſe 4 s S Goldne Kugel Hr. Maler Panſe u. Frl. Kunath a. Dresden.Quitt. B. Mathemat. v. Schmeling a. Leipzig. Die Hrrnu. Kaufl.re 4 78 bz. u. B. Actien. koffi a. Bremen, Jngelhofer a. Magdeburg, Schwarz a Leipzig.

gd.Willb. 4 g 3Zur Eiſenbahn z Die Hrry. Kaufl. Hamm, Gerlach, Förſtemann
S re D Hildesheimer a. Leipzig Himberg u. Berger a. Offenbach, Blan

Anust. b. Chemn Riſal 11 kenburg a. Stettin.
Ludw. Bexb. Sächſ.Bair. dparä W e 4 der M)eſth. 26 Fl. mſt. R. Fl. 4 en e zLeir d6. 4 3917, 297, ben G. Mal et 1 Perſonen Frequ Eiſenber gdeburg Leipziger

Weizen
Roggen

44
29

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffiel und preuß. Gelde.)
Magdeburg, den 21. November. (Nach Wispeln.)

51
31

Gerſte
Hafer

24
15

27
17

Bis inel. 4. November e. wurden befördert 596,411 Perſonen.
Vom 4. bis incl. 11. November e. inel.

1331 Perſonen aus dem Zwiſchenverkehr 9,567

Summa 605,978 Perſonen.



Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Der Dr. Stockmann zu Bibra hat
ſeit Kurzem bewaffnete Haufen um ſich
vereinigt, mit weichen er die dortige Ge
gend durchzieht und die Bewohner in Auf
regung verſetzt. Allenthalben zur Aufleh
nung gegen die beſtehende Regierung mah-
nend und anreizend, iſt er in den letzten
Tagen ſoweit gegangen, daß er mit dienſt
lichen Meldungen abgeſandte Boten, ja ſelbſt
einzelne Gensd'armen und Militairs hat
aufgreifen laſſen und noch jetzt gefangen

ält.z Bei der Nachricht hiervon iſt eine Trup

penmacht entboten worden welche heute in
die Gegend von Bibra aufdrechen wird,
um jenem anarchiſchen Treiben ſchnell und
kräftig ein Ziel zu ſetzen den geordreten
Zuſtand wieder herzuſtellen und die Schul
digen der geſetzlichen Beſtrafung zu über
liefern.

Merſeburg, d. 21. Novbr. 1848.
Königliche Regierung.

Danneil.

Folgende der Stadt gehörige Ackerſtücke:

a) 3 Morgen am Keſſel, bisher an den
Kohlgärtner Röder verpachtet

b) 21 Morgen daſelbſt, bisher an den
Bäckermeiſter Win zer verpachtet;

e) 2 Morgen 102 [Ruthen, das ſoge
nannte Triftſtück am Schimmelrain,
jetzt an denſelben verpachtet

d) Morgen am Schimmelrain, jetßt
an denſelben verpachtet

e) Morgen am Schimmelrain, bisher
an den Gaſtwirth Queitſch verpachtet

1 Morgen zwiſchen der Merſeburger
Chauſſee und der Eiſenbahn, bisher an
den Bäckermeiſter Winzer verpachtet,
und

1 Morgen daſelbſt, bisher an den
Milchhändler Hagemann hier verpach-
tet,

ſollen anderweit auf drei oder ſechs Jahre
verpachtet werden. Der Bietungstermwin
findet

Montag den 27. November 10 Uhr
auf dem Rathhauſe ſtatt. Nachgebote wer
den nicht angenommen.

Halle, d. 18. November 1848.
Der Magiſtrat.

Das den Kindern des verſtorbenen Guts
beſizer Gottfried Thieme zu Gerbis-
dorf gehörige, daſelbſt belegene Bauergut
ſoll im Ganzen oder in einzelnen Parzillen
auf die Zeit vom 1. April 1849 bis 31.
März 1858, alſo auf 9 hintereinander fol
gende Jahre, in dem auf

7

den Zweiten März 1849 Vorm. 10 Uhr Das Gut iſt gerichtlich auf 9an Ort und Stelle im Gute angeſetzten 5 taxirt. r e
Termine, unter den in unſerer Regiſtraturf Delitzſch, den 14. November 1818.
und bei dem Vormunde, Gaſtwirth Thie Königl. Land u. Stadtgericht.
me in Gerbisdorf, einzuſehenden Be- II. Bezirk.
dingungen meiſtbietend verpachtet werden. Zeiz.

Meinen Geſchäftsfreunden, ſowie dem geehrten Publikum die Anzeige, daß meine
Honigkuchen-Fabrikate in beſter Waare wieder von allen
Größen vorräthig ſind und gebe ich an Wiederverkäufer einen anſehnlichen Rabatt.

Auch empfehle ich meine Conditorei- Waaren aufs Beſte.
Guſtav Rinck, am Markt Nr. 736.

Erklärung.
Der Unterzeichnete proteſtirt hiermit gegen die kürzlich geſchehene Veröeines ſeiner Familienbriefe durch das Bitterfelder Kreisblatt en de in e

Jeder Denkende wird erkennen, daß die Worte, die zu lieben Verwandten geſchrieden,
um verſtändlich zu ſein, nicht ſo abgewogen zu werden brauchen als in Schreiben,
die der Ocffentlichkeit übergeben werden.

Das Publikum wird ganz andere Folgerungen aus jenem Briefe ziehen als die
jenigen welche mit den Lebensanſichten, mit der politiſchen, wie religiöſen Grund-
anſchauung des Schreibers innigſt vertraut ſind!

Berlin, den 20. November 1848. Hildenhagen,
Abgeordneter des Kreiſes Bitterfeld.

Bitte für die Armen an alle Communen zur Bil
dung von Winter-Arbeits-Fonds.

Um den Orts- Armen in den Dorfern im Winter Arbeit geben zu koönnen, er
geht meine herzlichſte Bitte an alle Landgemeinden, dasjenige, was ihnen durch die
Jagd Pacht den Erlaß von Real Laſten (ſowohl derer, welche unentgeltlich bereits
aufgehoben ſind, als auch derer, welche noch vielleicht erlaſſen werden mochten) zuge-
fallen iſt und noch zufallen wird, alljahrlich in einen zu bildenden Arbeits Fonds
einzupachten.

Mittelſt dieſes Arbeits Fonds wurden Wegebauten, Damm- Arbeiten Graben.
Anlagen, Teich Schlämmen beſorgt und dadurch manche landwirthſchaftliche Verbeſ
ſerungen in den Communen herbeigeführt werden können.

Die Arbeits Theilnahme würde den bedürftigen männlichen Einwohnern bis zum
Halbhufner, welcher hypothekariſche Schulden hat, zu geſtatten und dieſe Arbeiten
wurden nur vom 1. November bis 1. März auszufuhren ſein, indem ſich ſpater in
der warmen Jahreszeit ohnedies ſchon lohnende Arbeit findet.

Hoffentlich wird man dieſen meinen gutgemeinten Vorſchlag nicht verkennen und
der ehrenwerthe Bauerſtand wird beſtimmt gern in dieſer Weiſe ſeinen Beitrag zur
Armen Unterſtützung geben indem ja durch die Arbeiten nur Verbeſſerung in den
Communen bezweckt und ſelbige aus früher nicht gehabten Revenüen begründet wird.

Alle Redaktionen der Zeitſchriften erſuche ich dieſe meine Bitte an die Landge
meinden in ihren Blattern aufzunehmen.

Döölkau bei Merſeburg, den 20. November 1848.
C. W. Otto, Bauergutsbeſitzer und Pachter.

Die Nummer 112 der „Halleſchen demokratiſchen Zeitung enthält einen Artikel
d. d. Halle den 20. November, betreffend die traurigen Vorfälle vom 19. d. Mtets.,
welcher die genannte Zeitung beſſer charakteriſirt, als alle Kritiken, welche bisher über
dieſes würdige Organ ſeiner Partei veröffentlicht ſind. Hat denn der Verfaſſer jenes
Artikels nicht geſehen, daß außer ihm und dem Lancier- Corps auch noch andere P. rſo
nen in der Nähe des Kampfplatzes waren oder glaubt derſelbe, daß durch ſeinen Be
richt der Eindruck der eignen Wahrnehmung ſo gänzlich verwiſcht wird, daß man ſeinen
eignen Sianen nicht mehr traut? Wenn die Halleſche demokratiſche es wagt, der
artige Unwahrheiten über Halleſche Vorfälle zu verbreiten, die unter den Augen
mehrerer Tauſend unſerer Mitbürger ſich ereigneten, ſo werden die Hallenſer darüber
klar werden was ſie von Mittheilungen aus anderen Orten zu halten haben.
G. wiß den Hallenſer Bürgern wird ein Licht aufgehen«c, aber ſicher nicht das
Jrrlicht der demokratiſchen Zeitung.
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Jn der Schwetſchke'ſchen Sortiments- Buchhandlung (C. E. M.
iſt benPfeffer) iſt zu haben Armengaud (Gebr.),

das Eiſenbahnweſen
oder Abbildungen und Beſchreibungen von den vorzüglichſten
Dampf-, Munitions-, Transport und Perſonenwagen, vonSchienen, Stühlen, Drehſcheiben, Ausweich oder Radlenk-Schie-
nen und ſonſtigen Vorrichtungen und Maſchinen, die auf den
Eiſenbahnen Englands, Deutſchlands, Frankreichs, Belgiens,
2e. 2e. in Anwendung ſtehen. Auf Veranlaſſung des k. franz.
Miniſteriums herausgegeben. Siebente Lieferung oder zweites
Supplementheft, mit einer Abhandlung über die Schienenfabri-

kation. Nebſt 6 Planotafeln. 1848. Groß Folio. 2 A.
Unſreitig hat das vorſtehende Prachtwerk unter allen, über das Eiſenbahnweſen

erſchienenen Schriften mit am mehreſten genützt und die größte Autorität erlangt, be
ſonders auch, weil die vortrefflichen ſehr genauen Zeichnungen theils in theils in

der natürlichen Größe diejenige Deutlichkeit aller Details gewähren daß die Ma-
ſchinenbauer nach ihnen arbeiten können. Das vorliegende Heft beſchreitt mit Hülfe
guter Werkzeichnungen hauptſächlich die beſten bekannten Lokomotiven mit veränderlicher
Expanſion und die Fabrikation der Eiſenbahnſchienen ebenſo vollſtändig als deutlich.

Bekanntmachung.
Die Ereigniſſe der neueſten Zeit und die damit verbundene große Aufregung der

Gemüther hat den Vorſtand veranlaßt, die ſtatutenmäßig
auf Mittwoch den 29. d. M.

anſtehende nächſte Verſammlung des landwirthſchaftlichen Vereins für den Merſeburger
Kreis aufzuheben, was den verehrlichen Mitgliedern des letzteren hierdurch bekannt ge
macht wird.

Merſeburg, den 21. November 1848.
Der Vorſtand des landwirthſchaftlichen Vereins für den Merſe-

burger Kreis.
Dreck. Clarus.v. Rode. Schulze.

Formulare zu Stammliſten der Bürger-
wehr verkauft à Buch 5 Sgr. die Stein-
druckerei von O. Wild in Naumburg, gr.
Neugaſſe Nr. 450.

Bei R. Mühlmann in Halle iſt erſchienen und durch alle Buchhandlungen
zu erhalten

Predigt am Geburtstage des Königs,
über Joſuag 24 v. 14 27 von Fr. von Tippelskirch,

Was dieſer Predigt einen nicht blos vorübergehenden Werth giebt, und ihren Be
ſitz gerede für dieſe Zeit empfehlen dürfte, ſind die darin wörtlich eingeflochtenen
Hauptſtellen aus den Reden unſeres Königs die er in den wichtigſten Momenten ſei-
ner Regierung zu ſeinem Volke geſprochen.

Heringe.
Mein großer Transport von allen Sorten der beſten Heringe

iſt heran und fallen ſo ausgezeichnet gut aus, daß nichts zu wün-
ſchen übrig bleibt; auch kann ich die Preiſe auffallend billig ſtel-
len. Dieſes meinen geehrten Abnehmern.

Halle. GHeringshandlung Boltze.
Heute friſcher Kalk. ette Kieler Sprotten em

J. F. Stegmann. gert billigſt Boltze.

Gebauerſche Buchdruckerei.

bvitte.

Bekanntmachung.
Der zum Amte Rothenburg gehö-

rige, am rechten Ufer der Saale, neben
der Amts-Ziegelei belegene Werder Stein
bruch, ſoll dieſſeits, im höhern Auftrage,
öffentlich an den Meiſtbietenden verpachtet
werden.

Es wird hierzu ein Bietungs Termin
auf Montag den 27. Novbr. c. Vormittags
11 Uhr im hieſigen Rent Amte anberaumt,
wozu Pachtluſtige eingeladen auch daſelbſt
die nöthigen Bedingungen eingeſehen wer
den können.

Halle, den 10. November 1848.
Königliches Rent-Amt.

Dahlſtröm.

Rehe (ganz friſch),
ſo billig wie noch nicht dageweſen, das
Stück von 11 A an, auch jerlegt, ſind
kleine Ulrichsſtraße Nr. 1020 an-
gekommen die Herren Gaſt und Sptriſe
wirthe kaufen niemals wieder ſo wohlfeil!

Das Mädchen im blaukarrirten Man
tel, welche die Börſe in Kleinſchmieden
aufgehoben hat, wird gebeten, da es von
mehreren Perſonen geſehen iſt, ſelbige Jä-
gerplatz Nr. 1085 abzugeben.

Sehr ſtarken fetten geräucherten Lachs,
wie auch marinirten Lachs erhielt

G. Goldſchmidt.
Sehr fette Kieler Sprotten à t 6

wie auch Kieler Speckbücklinge à Stück
8 H. bis 1 bei

G. Goldſchmidt.
Formulare zu Stammliſten der

Bürgerwehr verkauft à Buch 7
die Steindruckerei von A. Rietz in Naum-
burg, kleine Jacobsſtraße.

Bitte!
Auch der Unterzeichnete erklärt ſich be

reit, Beiträge zur Unterſtützung der Fami-
lien einberufener Landwehrmänner anzu
nehmen, und bittet darum.

Halle a/S., am 20. Nov. 1848.
Schreiber,

Premier- Lieutenant im 27. Landwehr-Reg.,
große Steinſtraße Nr. 174.

Heute Abend 7 Uhr letzte Probe zur
Kirchenmuſik am Todtenfeſte, um deren
pünktlichen Beſuch ich die geehrten Mit-
glieder meines Geſangs Vereins ergebenſt

L. Thieme.

Heute Sch. avec Concert et Fuchst.

e O
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ſers, Erzherzog Johann kaiſerl. Hoheit.“

ExtraBeilage
d e

zu Nr. 275

Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Donnerstag, den 23. November 1848.

m

Deutſchland.
Frankfurt, d. 18. Nov. So eben haben die Herren

Oſtermann und Reichenſperger, Mitglieder der preußiſchen Na
tionalverſammlung, als Vertrauensmaänner derjenigen Fractio-
nen derſelben, die der Verlegungs- und Vertagungsordre Folge
geleiſtet haben, Sr. kaiſerl. Hoh. dem Erzherzog Reichsverwe
ſer die nachfolgende Adreſſe uüberreicht:

„Kaiſerliche Hoheit! Nachdem die dieſſeitige Staatsregierung, um ſo-
wohl die Würde der preußiſchen Nationalverſammlung, als auch die Perſon
einzelner Abgeordneten gegen rohe Angriffe und Beleidigungen zu ſchützen,
durch wiederholte Auftritte gedrängt und ſelbſt von der Stimme des Landes
vielfach dazu aufgefordert, die Verlegung der Verſammlung von Berlin
nach Brandenburg beſchloſſen ſo hat die Weigerung der Mehrzahl der Ab
geordneten dieſen Beſchluß anzuerkennen, in raſcher Folge Verwickelungen
herbeigeführt, welche das Land mit unabſehbarer Verwirrung Zwietracht,
und ſelbſt dem Unheil eines Bürgerkrieges bedrohen. Die Abgeordneten,
in deren Auftrag der unterzeichnete Ausſchuß handelt, haben nach reiflicher
Erwägung ſich überzeugt, daß bei jenem Beſchluſſe das überwiegende Recht
ſich auf Seite der Krone befindet, dem gemäß die Verlegung und die da
von unzertrennliche Vertagung als zu Recht beſtehend anerkannt und ſich
der Theilnahme an den von der Mehrzahl der Abgeordneten fortgeſetzten
Verſammlungen enthalten. Sie fühlen ſich aber daher um ſo mehr aufge
fordert, jede andere Thätigkeit zu entwickeln, die zur Verſöhnung der Ge
müther zur Aufklärung der öffentlichen Meinung und zur Herſtellung des
Friedens unſeres hartbedrängten Vaterlands förderlich erſcheint. Von
Dieſem Wunſche geleitet, entſenden wir an Ew. kaiſerl. Hoheit zwei Män
ner unſeres Vertrauens, die Abgeordneten Reichenſperger aus Koblenz und
Oſtermann aus Dortmund, und erſuchen Ew. kaiſerl. Hoheit, denſelben ein
williges Gehör zu verleihen. Der Zweck ihrer Sendung iſt, die hohe Cen-
tralgewalt, deren großer Beruf die Wahrung des öffentlichen Friedens in
unſerem deutſchen Vaterlande umfaßt, auf die Frage der Vermittelung zwi
ſchen der Krone und der Nationalverſammlung hinzulenken, und ihr zu die
ſem Zwecke über die Lage der Verhältniſſe und die mögliche Anbahnung
einer Vermittelung aus eigener Anſchauung die nöthige Auskunft zu erthei-
len. Zugleich legen wir aber, tief ergriffen von der Bedeutung dieſes
verhängnißvollen Augenblicks und von den Gefahren, wovon unſer Vater
land bedroht iſt, durch unſere Abgeordneten im Angeſicht Preußens und des
ganzen Deutſchlands, vor Gott und unſerm Gewiſſen die feierliche Betheue-
rung nieder daß wir bei allen unſeren Schritten von der reinſten Liebe zur
Eintracht Geſetzlichkeit und wahren Freiheit geleitet werden, und daß in
dem Kampfe für dieſe hohen Güter der Menſchheit, gleichviel von welcher
Seite ſie bedreht wurden wir die Hingebung zu bethätigen bereit ſind,
welche Männern von wahrhaft freier und unabhängiger Geſinnung ge-
ziemt. Berlin, den 14. Nov. 1848. (gez Heße (Solingen), Walter,
Baumſtark, Harkort, Oſtermann Müller (Siegen). An des Reichsverwe

Frankfurt a. M., d. 20. Nov. Die deutſche konſti
tuirende Nationalverſammlung hat in ihrer heutigen Sitzung
(von früh 9 bis Abends 6 Uhr) in der preußiſchen Angele-
genheit folgende Beſchluſſe gefaßt:

1) Durch die Reichskommiſſarien in Berlin dahin zu wirken,
daß ein Miniſterium gebildet werde, welches das Ver-
trauen des Landes beſitzt,

2) daß der Beſchluß der Berliner National- Ver
ſammlung in Bezug auf die Steuerverweige
rung als rechtswidrig und das Beſtehen des
Staates gefährdend für null und nichtig zu
erachten (mit 277 gegen 150 Stimmen),

3) daß die dem preuß. Volke zugeſicherten Rechte und Frei-
heiten von der deutſchen Nationalverſammlung zu ſchützen
ſeien.

wurf zur Verfaſſung vorlegte.

Nein.

m

Was will die Trümmer- Verſammlung unſrer

un r in Verlin?e Antwort auf dieſe Frage iſt nicht ſchwer. Man leſe diegraphiſchen Berichte. Man wird darin du a gen
worauf Waldeck, Rodbertus, von Kirchmann und von Unruh mit ihren
Anhangern ausgehen. Dieſe ſogenannten Volksvertreter wollen etwas
ganz Anderes, als wozu ſie das Volk nach Berlin geſchickt hat. Was
war es, weshalb wir unſre Abgeordneten nach Berlin ſandten? Sie
ſollten in Gemeinſchaft mit der Regierung eine Verfaſſung ſchaffen.
Haben ſie das gethan Nein! Hat die Regierung ſie gehindert? Nein!
Denn die Regierung hatte fur die Beſchleunigung der Verfaſſung da
durch zu ſorgen geſucht, daß ſie den Vertretern des Volkes einen Ent
zur Weiter kennte ſie nichts thun. Habendie Abgeordneten den Entwurf in Berathung genommen Nein ſie

verwarfen ihn. Haben ſie für die Verwerfung Grunde angeführt?
Sie verlangten, daß die Nationalverſammlung ſelbſt einen Ent-

wurf ausarbeite. Hat ſie die Regierung daran gehindert? Nein! Die
Regierung war leider ſo ſchwach, zuzugeben, daß ihre Vorlagen ohne
Prufung, ohne Gruünde, ohne Beweiſe verworfen wurden; ſie war ſo
ſchwach zu gleuben, daß Aerzte, Advokaten, Landpaſtoren, Juden,
Eigenkäthner, Handarbeiter und Tagelöhner, welche zu Volksvertretern
gewählt ſind, mehr ſtastsmänniſche Einſicht beſaßen als die ganze
Rezierung in ganz Preußen. Haben die A geordneten nun ihr
großes Werk raſch gefördert? Nein! Sechs lange, lange Monate ha-
ben ſie ſich die Kopfe zerbrochen, und ſind noch nicht fertig mit dem
bloßen Entwurfe. Nur ein Paar Abſchnitte haben ſie vollendet. Ha
ben ſie nun dieſe fertigen Abſchnitte des eignen Entwurfs berſthen
Nein! und abermals Nein! Sie haben zwar beſtimmt, daß wöchentlich
einige Sitzungen den Berathungen über die Verfaſſung gewidmet ſein
ſollen aber haben ſie ihre eigne Beſtimmung erfuült? Nein! Statt
ſich mit der Verfaſſung zu beſchaftigen, haben ſie die Zeit mit Antra
gen, Anfragen und allerlei Plaudereien und Verhetzungen verg'ud.t.
Warum haben ſie das gethan? Dimit die Verfaſſung nicht zu Stande
komme. Wenn ſie aber das Zuſtandekommen der Verfaſſung verhin-
dern wollen, was wollen ſie denn eigentlich bewirken und erzielen
Verbannung aller Prinzen des königlichen Hauſes aus den Grenzen
Preußens, alle Mitglieder der Regierung ſollen als Hochverräther ver
urtheilt werden, der König ſoll aufhören König zu ſein, er ſoll ſich den
Beſchluſſen der Anarchiſten unterwerfen und die Eigenkathner, Medi
ziger, Advokaten, Juden, Tagelöhner, Handarbeiter, Landpaſtoren, Po
len und Jeſuiten wollen den König ſpielen. Was wollen ſie alſo ei
entlich? Vernichtung der konſtitutionellen Monarchie, VernichtungPrenßens, ſie wollen Revolution, alle Greuel des Bürgerkrieges, ſie

wollen Mord und Todtſchlag durch ganz Deutſchland. So hat der
Reichskommſſar der deutſchen Centralgewalt am 18. Nov. im frank
furter Reichsparlament berichtet und die Reden der berliner Verſamm-
iung, alle Handiungen derſelben und der Gang der Ereigniſſe beſtatigen
dieſen Bericht des Reichskommiſſars. Was müſſen wir nun thun, um
das Unglück von uns abzuwenden

Gelee
Kunſtanzeige.

Die Singacademie wird auch in dieſem Jahre die Feier
zum Gedächtniſſe der Heimgegangenen durch Anſtimmung eines
Trauerhymnus an geweiheter Statte in uüblicher Weiſe begehen
und zu dem Ende am nächſten Sonntag den 26. November in
der erleuchteten Kirche zu St. Ulrich das großartig gedachte

Requiem von Cherubini,
ſowie zwei Chorale von Se b. Bach zur Aufführung bringen.

Um die Theilnahme an dieſem allgemeinen Feſte einem
Jeden möglich zu machen, iſt der Eintrittspreis auf nur 5
à Billet geſtellt.

Eintritts- Karten ſind bei Hrn. Buchhaändler Knapp und
Hrn. Kitzing am Markt zu haben.
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Erklärung.
Der conſtitutionelle Club zu Halle, ſtets von der Ueber

zeugung geleitet, daß es die vorzüglichſte Aufgabe der Central-
ewalt ſei, in den politiſchen Verwickelungen der einzelnen deuten Staaten die Vermittelung zu übernehmen, ſo wie daß den

Regierungen und Standen dieſer Staaten die Pflicht obliege,
ſich den von der Centralgewalt im Einvernehmen mit der deut-
ſchen Nationalverſammlung gefaßten Beſchlüſſen bereitwilligſt
unterzuordnen, hat mit Freuden die raſche Entſcheidung ver
nommen, welche von der letzteren in Bezug auf den beklagens-
werthen Conflict der zur Vereinbarung berufenen preußiſchen
Nationalverſammlung mit der preußiſchen Krone gefaßt hat.
Die Nationalverſammlung hat in ihrer Sitzung vom 14. No-
vember beſchloſſen

1) daß die koöniglich preußiſche Regierung dahin zu beſtim-
men ſei,
ſchen Nationalverſammlung nach Brandenburg zuruückneh-
me, ſobald Maßregeln getroffen ſind, welche ausreichend
erſcheinen, um die Würde und Freiheit ihrer Berathungen
in Berlin ſicher zu ſtellen

2) daß die preußiſche Krone ſich alſobald mit einem Mini-
ſterium umgebe, welches das Vertrauen des Landes beſitzt,
und die Beſorgniſſe vor reactionairen Beſtrebungen und
Beeintrachtigung der Volksfreiheiten zu beſeitigen geeignet iſt.

Wir erkennen in dieſem Beſchluſſe den Richtſpruch, unter deſ-
ſen Anerkennung ſich die getrennten Parteien die Hand zu rei-
chen haben. Wir hoffen deshalb, daß insbeſondere die Krone
nicht zoögern werde, die geforderte Ernennung anderer Miniſter,
welche dem Lande fur ſeine errungenen Freiheiten ſichere Garan-
tie leiſten, in das Werk zu ſetzen, und hegen die Erwartung,
daß mit dieſer Ernennung auch alſobald alle die Ausnahms-
maßregeln ihre Endſchaft erreichen werden, welche die gerechten
Beſorgniſſe des Landes erregt haben.

Halle, den 18. November 1848.
Der conſtitutionelle Club zu Halle.

Erklärung.
Das in Uebereinſtimmung mit der Nationalverſammlung

erlaſſene Geſetz vom 24. September d. J. hat den Bürgern
des preußiſchen Staates die perſönliche Freiheit unter Sicher-
ſtellung gegen nicht von dem ordentlichen Richter ausgegangene
Verhaftungen, ſo wie die Unverletzlichkeit der Wohnung ge-
wahrleiſtet. 1 und S. 6.) Der 8 deſſelben Geſetzes be-
ſtimmt:

Jm Falle eines Krieges oder Aufruhrs kann, wenn die
Volksvertretung nicht verſammelt iſt, durch Beſchluß und
unter Verantwortlichkeit des Staatsminiſteriums die zeit-
und diſtrictsweiſe Suspendirung des d. 1 und 6 gegenwarti-
gen Geſetzes proviſoriſch ausgeſprochen werden. Die Volks-
vertretung iſt jedoch in dieſem Falle ſofort zu-
ſammen zu berufen.

daß ſie die angeordnete Verlegung der preußi

Seit faſt 14 Tagen dauert bereits der Belagerungszuſtand
Berlins, die gewährleiſtete Freiheit der Perſon und die Unver-
letzlichkeit der Wohnung ſind ſeit dieſer Zeit in der Hauptſtadt
des Landes ſuspendirt. Wenn es wahr iſt, was die Miniſter
dem Lande verkündet haben, daß es nur ihre Aufgabe und ihr
Streben ſei, die mannigfach durchbrochene Rechtsordnung und
die Achtung vor dem Geſetze wieder herzuſtellen, ſo verlangen
wir auch Angeſichts dieſes vor kaum zwei Monden erlaſſenen
Geſetzes, daß das Miniſterium der Verpflichtung nachkomme,
welche ihr durch das Geſetz vom 24. September auferlegt iſt,
und die in dieſem Augenblicke nicht verſammelte Nationalver
ſammlung ſofort wieder zuſammenberufe.

Halle, den 18. November 1848.
Der conſtitutionelle Club zu Halle.

Erklärung.
Die Nationalverſammlung zu Berlin hat im Ringen mit

der Staatsgewalt in ihrer letzten Sitzung vom 14. Nov. einen
Beſchluß gefaßt, der alle wohlgeſinnten Staatsburger mit tie
fer Betrubniß erfullt hat der Beſchluß, wonach das Mini-

ſterium nicht berechtigt ſein ſolle, ferner uber Staatsgelder zu
verfugen und Steuern zu erheben.

Wir haben laut unſere Zuſtimmung kundgegeben, als die
Nationalverſammlung, abweichend von dem unerquicklichen Ge
triebe ihrer früheren Verhandlungen in wuürdigerer Weiſe einer
Maßregel der Regierung entgegentreten zu wollen ſchien, wel
che ſie und wir mit ihr als eine ungerechte betrachten mußten.
Aber eben ſo laut müſſen wir jetzt unſere tiefe Mißbilligung
darüber ausſprechen, daß die Verſammlung ſich zu einem Be-
ſchluſſe hinreißen ließ, der, im Sturme einer leidenſchaftlichen
Oppoſition gefaßt, nicht allein völlig außerhalb der Grenzen der
ihr zugewieſenen Befugniſſe lag, ſondern auch in das Land
ſelbſt, deſſen Jntereſſe die Verſammlung zu vertreten berufen
war, die Brandfackel einer maßloſen Anarchie und Revolution
zu ſchleudern droht. Wir erklären daher hiermit feierlich und
öffentlich, daß wir dieſen Beſchluß der Nationalverſammlung
nicht anerkennen noch befolgen werden, und fordern alle unſere
politiſchen Freunde auf, im Jntereſſe der allgemeinen Wohl-
fahrt den verderblichen Folgen dieſes Beſchluſſes mit aller Ent-
ſchiedenheit entgegenzutreten.

Halle, den 18. November 1848.
Der eonſtitutionelle Club.

Jn Erwiderung auf den ſchandbaren Aufruf in der vor-
geſtrigen Nr. dieſes Blattes erklare hiermit, daß ich meine
beiden Söhne in unſerer National- Armee aufgefordert habe,
feſtzuhalten an König und Vaterland, und durch Aufrechthal-
tung der geſetzlichen Ordnung zur Rettung des Vaterlandes
mit beizutragen. Gleichgeſinnte mögen ein Gleiches thun.

C. Gräb.

Halle, d. 22. Nov. Abends 8 Uhr.

Neueſte Nachricht.
So eben erfahren wir, daß der Dr. Stockmann heute gegen Abend auf dem

Bahnhofe zu Weimar verhaftet und gebunden nach Erfurt abgefuührt iſt.

Gebauerſche Buchdruckerei.

h S

f
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